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Deutscher 
Caritasverband e.V.   

BK 1/2023 
 
Beschluss 
der Bundeskommission  
am 23. März 2023 in Fulda  
 

 
 

 Fristverlängerungen in Anlage 33 zu den AVR 
 
 

A. 
 

Beschlusstext: 
 

I. § 13 Absatz 4 Satz 9 der Anlage 33 zu den AVR wird wie folgt gefasst: 
 
“9Die Regelungen nach Satz 8 sind befristet bis zum 30. September 2024.“ 
 
 

II. Satz 2 der Anmerkung 31 in Anhang B der Anlage 33 zu den AVR wird ersatzlos gestri-
chen. 
 
 

III. Inkrafttreten  
 
Dieser Beschluss tritt zum 1. April 2023 in Kraft. 
 

 
 

B. 
 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 
 

Die Sonderregelung für die Höhergruppierung aus der Entgeltgruppe S 8b in die Entgeltgruppe 
S 9 ist aktuell bis zum 30.06.2023 befristet. Da die Stufenlaufzeiten der beiden Entgeltgruppen 
erst zum 01.10.2024 angeglichen werden, wird die Sonderregelung in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 
zu den AVR entsprechend bis zum 30.09.2024 verlängert. Mit der Angleichung der Stufenlauf-
zeiten entfällt der Grund der Sonderregelung.  
 
Zusammen mit der Sonderregelung in § 13 Abs. 4 der Anlage 33 zu den AVR wurde 2020 (Bun-
deskommission am 18.06.2020) die Anmerkung 31 (Kann-Zulage für Mitarbeiter mit koordinie-
render Tätigkeit oder Gruppenleiter in der Entgeltgruppe S 12) eingeführt und ebenfalls befristet. 
Da für eine Befristung keine Gründe mehr ersichtlich sind, wird die Regelung entfristet. 
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C. 
 

Beschlusskompetenz 
 

Die Regelung ist eine Rechtsnorm über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 Satz 
1 AK-Ordnung. Es handelt sich nicht um eine reine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestand-
teile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs im Sin-
ne des § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-Ordnung. 
 
 
 
Fulda, 23. März 2023 
 
 
 
gez. Matthias Mitzscherlich 
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
 

* * * 
 
 


